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– Drucksachen 16/649, 16/12833 – 

Berichterstattung: 
Abgeordnete Monika Grütters  
Dr. Ernst Dieter Rossmann  
Uwe Barth  
Cornelia Hirsch  
Kai Gehring  

c) Beratung der Beschlussempfehlung und des 
Berichts des Ausschusses für Bildung, 
Forschung und Technikfolgenabschätzung 
(18. Ausschuss) zu dem Antrag der 
Abgeordneten Kai Gehring, Krista Sager, 
Priska Hinz (Herborn), weiterer Abgeordneter 
und der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 

 Gute Lehre an allen Hochschulen 
gewährleisten, herausragende 
Hochschullehre prämieren 

– Drucksachen 16/8211, 16/12830 – 

Berichterstattung: 
Abgeordnete Monika Grütters  
Dr. Ernst Dieter Rossmann  
Uwe Barth  
Cornelia Hirsch  
Kai Gehring  

Wie in der Tagesordnung ausgewiesen, werden 
die Reden zu Protokoll genommen. Es handelt sich 
um die Reden folgender Kolleginnen und Kollegen: 
Monika Grütters, CDU/CSU, Swen Schulz und 
Jürgen Kucharczyk, SPD, Uwe Barth, FDP, Cornelia 
Hirsch, Die Linke, Kai Gehring, 
Bündnis 90/Die Grünen. 

Monika Grütters (CDU/CSU):  
Nach den Beschlüssen der Bildungs- und 

Finanzminister der Länder in den jüngst 
vergangenen Wochen haben wir Anlass genug, über 
die Fortführung so wichtiger strategischer 
Maßnahmen wie den Hochschulpakt, wie Exzel-
lenzinitiative und Pakt für Forschung und Innovation 
zu debattieren – und die entsprechenden, zwar 
etwas vor-eiligen Anträge der Oppositionsfraktionen 
harren ja auch noch der Beratung im Plenum. 

Kurz zur Erinnerung: Vor rund zwei Jahren haben 
die Regierungschefs von Bund und Ländern den 
Hochschulpakt 2020 beschlossen. Der Pakt dient 
vor allem zwei Zielen: Zum einen soll mit der 
Einführung der Overhead-Finanzierung für DFG-
geförderte Projekte die internationale 
Wettbewerbsfähigkeit der deutschen Hochschul-
forschung gestärkt werden. Zweites Anliegen des 
Pakts ist es, einer wachsenden Zahl von 
Studienberechtigten die Aufnahme eines Studiums 
zu ermöglichen. Mit dem Programm für zusätzliche 
Studienanfänger wollen wir mehr Studienchancen 
eröffnen, weil dies die richtige Antwort auf die 
wachsende Studienanfängerzahl nach geburten-
starken Jahrgängen und auf einen sich 
abzeichnenden Fachkräftemangel ist.  

Dass der Pakt erfolgreich ist, beweisen sowohl 
die Zahlen des Statistischen Bundesamts als auch 
eine aktuelle Studie des CHE: Mit 38 254 
zusätzlichen Studienanfängern und 
Studienanfängerinnen wurde das im Hoch-
schulpakt I vorgesehene Soll in den Jahren 2007/08 
sogar noch leicht übererfüllt. Dieser Erfolg geht 
insbesondere auf den in den Stadtstaaten und den 
ostdeutschen Ländern erzielten Zuwachs von etwa 
20 700 Studienanfängern und Studienanfängerinnen 
zurück. Die erste Phase des Hochschulpakts 2020 
zeigt darüber hinaus endlich auch eine erfreuliche 
Erhöhung der Studierendenmobili tät von den alten in 
die neuen Bundesländer. Trotz der besseren 
Ausstattung und Betreuungsrelationen war die 
Mobilität von West nach Ost bislang ja enttäuschend 
niedrig. Weiterhin erfreulich ist der 
schwerpunktmäßige Kapazitätsaufbau in den MINT-
Fächern, denen bei der Bekämpfung des 
Fachkräftemangels eine besondere Bedeutung 
zukommt. Damit zeigt sich, dass auch in einer fö-
deralen Ordnung konzentrierte Anstrengungen von 
Bund und Ländern, für die der Hochschulpakt 2020 
ja steht, einen entscheidenden Beitrag leisten 
können, bildungspolitische Ziele zu realisieren.  

Gerade mit Blick auf die neuen Länder und die 
Stadtstaaten wird deutlich, dass die zur Verfügung 
gestellten Bundesmittel dazu beitragen konnten, den 
aus Sicht einzelner Länder durchaus rationalen 
Abbau von Kapazitäten zu stoppen zugunsten einer 
im gesamtgesellschaft lichen Interesse nützlichen 
Stärkung der Hochschulbildung. Der Wettbewerb um 
die im Hochschulpakt vereinbarten Mittel führte in 
einigen Ländern dazu, dass sogar mittelfristige 
Ausbauplanungen aufgesetzt wurden. Dies ist ein 
Beleg für die Wirksamkeit „aktivierender 
Hochschulfinanzierung“, bei der die 
Hochschulfinanzierung sich an der Zahl der 
Studierenden orientiert.  

Da ist es nur konsequent, den Hochschulpakt in 
die zweite Runde gehen zu lassen: Nach 
wochenlangen Aus einandersetzungen haben sich 
Ende April die Wissenschaftsminister von Bund und 
Ländern auf ein Maßnahmenpaket geeinigt, um die 
Forschung und Lehre in Deutschland intensiv zu 
fördern. Die GWK hat ihren Vorschlag für die 
Fortschreibung der drei großen Vorhaben –
 „Hochschulpakt“, „Exzellenzinitiative“ und „Pakt für 
Forschung und Innovation“ – verabschiedet: Alle 
drei Vorhaben zusammen umfassen ein 
Finanzvolumen von rund 18 Milliarden Euro bis zum 
Jahr 2019 und können als gemeinsamer Beitrag von 
Bund und Ländern erheblich zum Erreichen des auf 
dem Qualifizierungsgipfel in Dresden im Oktober 
2008 vereinbarten 10-Prozent-Ziels (der 
Bildungsausgaben am Bruttoinlandsprodukt) beitra-
gen. 

Der bis zum Jahr 2020 konzipierte Hochschulpakt 
soll nach dem Wunsch der GWK bis zum 
31. Dezember 2015 fortgeschrieben werden. Er 
enthält weiterhin das Programm zur Aufnahme 

Monika Grütters
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zusätzlicher Studienanfänger und das Programm zur 
Finanzierung von Programmpauschalen für von der 
DFG geförderte Forschungsvorhaben (Overhead). 

Wesentliche Kernpunkte der zweiten 
Programmphase sind: Grundlage für die 
Fortschreibung sind entsprechend der KMK-
Vorausberechnung 2008 die bundesweit zu 
erwartenden 275 420 zusätzlichen Studienanfänger 
gegenüber dem Jahr 2005, für die der Bund eine 
Mitfinanzierung übernehmen will. 

Pro zusätzlichem Studienanfänger sollen für die 
zweite Programmphase 26 000 Euro, verteilt über 
vier Jahre, zur Verfügung stehen. Hiervon 
übernähme der Bund die hälftige Mitfinanzierung, 
und die Länder stellen die Gesamtfinanzierung 
sicher. Damit sollen pro Studienanfänger 4 000 Euro 
mehr zur Verfügung stehen als in der ersten 
Programmphase des Hochschulpakts – eine kon-
struktive Reaktion also auf die immer wieder 
geäußerte Kritik an der Berechnung der 
durchschnittlichen Kosten pro Studienplatz. Mit 
dieser Erhöhung wird auch ein Beitrag zur 
Verbesserung der Qualität der Lehre geleistet. 

Die besonderen Ausgangslagen der neuen 
Länder und der Stadtstaaten sollen bei der 
Verteilung der Bundesmittel nach wie vor 
berücksichtigt werden: Trotz gegenläufi ger 
demografischer Entwicklung sollen die im Jahr 2005 
vorhandenen Studienanfängerkapazitäten in den 
neuen Ländern weitgehend aufrechterhalten 
bleiben. Dazu soll der Bund den neuen Ländern eine 
zusätzliche Sonderfinanzierung in Höhe von rund 
180 Millionen Euro gewähren. Auch die alten 
Flächenländer beteiligen sich solidarisch an dem 
Erhalt der in den neuen Ländern vorhandenen 
Studienkapazitäten: Sie stellen 5 Prozent der ihnen 
vom Bund aus dem Hochschulpakt jährlich zuflie-
ßenden Bundesmittel den neuen Ländern zur 
Verfügung. Das ist keine Selbstverständlichkeit und 
verdient hier eine ausdrückliche Erwähnung. 

Für die Stadtstaaten, die Ausbildungsleistungen 
auch für ihr Umland erbringen, werden die 
Basiszahlen (Studienanfängerzahlen) des Jahres 
2005 gesenkt: für Bremen um 7 Prozent, für 
Hamburg und Berlin um 5 Prozent. Alle darüber 
hinaus gehenden Studienanfängerzahlen werden 
mit Mitteln des Hochschulpakts gefördert. Berlin wird 
darüber hinaus aufgrund seiner in der Mediziner-
ausbildung vorgehaltenen Studienplätze an der Pau-
schale für die neuen Länder mit 10 Millionen Euro 
partizipieren. 

Die Länder werden die notwendigen Maßnahmen 
für ein qualitativ hochwertiges Studium, für die 
MINT-Fächer und für die Förderung von Frauen in 
eigener Verant wortung vornehmen.  

Wie bereits der Hochschulpakt I enthält auch die 
Fort setzungvereinbarung in einem zweiten Teil 
Aussagen zur Finanzierung von 
Programmpauschalen für DFG-geförderte 

Forschungsvorhaben: Bund und Länder werden 
diese Programmpauschalen in Höhe von 20 Prozent 
der Projektkosten in der bisherigen Form bis 2015 
fortsetzen. Hierdurch erhalten die Hochschulen rund 
1,6 Milliarden Euro zusätzlich. Auch in der zweiten 
Programmphase des Hochschulpakts übernimmt der 
Bund die Finanzierung der Programmpauschalen zu 
100 Prozent. Diese Sonderfinanzierung soll nach 
einer Evaluation Ende des Jahres 2013 mit dem Ziel 
einer gemeinsamen Finanzierung der 
Programmpauschalen durch Bund und Länder 
überprüft werden. 

Die insgesamt für alle in der GWK beschlossenen 
Instrumente nötigen 18 Milliarden Euro sind ein 
gemeinsamer Beitrag von Bund und Ländern zum 
Erreichen des auf dem Bildungsgipfel vereinbarten 
Ziels, bis 2015 10 Prozent des 
Bruttoinlandproduktes für Bildung und Forschung 
aufzuwenden. Die Vorschläge für die Weiterführung 
der drei Pakte sind am Beginn dieser Woche von 
den Finanzministern der Länder verhandelt worden 
– mit einem für mich doch erstaunlichen „Ergebnis“: 
Während acht Länder darauf verwiesen haben, dass 
im vergangenen Oktober in Dresden eine 
Strategiegruppe eingesetzt wurde, die bis zum 
Oktober dieses Jahres Vorschläge für eine bessere 
Finanzausstattung von Bildung und Forschung 
machen soll und die folglich auch über die aktuellen 
Beschlüsse der GWK befinden solle, haben fünf 
Landesfinanzminister die GWK-Beschlüsse erst 
einmal abgelehnt. Drei weitere haben sich enthalten. 
Und ich meine: Enthalten kann man sich bei einer 
derartigen Frage eigentlich gar nicht. Eine 
Nichthaltung kann es zu derartigen Bildungsfragen 
nicht geben. Enttäuschend vor allem ist, dass auch 
Berlins Finanzvertreter sich enthalten haben soll. 
Dabei ist es gerade der Stadtstaat Berlin, der von 
den Maßnahmen außerordentlich profitiert und 
dessen Wissenschaftssenator Zöllner sich nach der 
GWK-Sitzung so zuversichtlich zeigte, dass Berlin 
diesmal seinen Finanzierungsverpflichtungen 
nachkommen werde. Da sollte er doch einmal 
hartnäckig mit dem neuen Finanzsenator sprechen. 
Denn gerade in der Hauptstadt sollte es endlich eine 
Prioritätensetzung zugunsten einer exzellenten 
Bildung geben – wenigstens an den Hochschulen ist 
da noch nicht alles verloren. 

Der Bund seinerseits kann die eigenen 
Finanzzusagen seriöserweise nur unter den 
Vorbehalt einer künftigen Haushaltsaufstellung 
stellen – denn die Bundestagswahl macht zurzeit 
eine Beschlussfassung über derart hohe 
Aufwendungen nicht mehr möglich. Aber Bundesbil-
dungsministerin Annette Schavan steht wohl kaum 
im Verdacht, hier nicht hartnäckig die Interessen von 
Bildung und Exzellenz zu vertreten. Sie hat sich 
eindeutig geäußert, als sie öffentlich klargestellt hat, 
dass es außer Zweifel steht, dass die Programme 
„mit allen notwendigen Mitteln ausgestattet werden 
müssen. Hierüber darf keine Verunsicherung bei 
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den betroffenen Studierenden und Wissenschaftlern 
entstehen“. 

Alle Verantwortlichen sind aufgefordert, die 
Bedeutung der Pakte für unser Land angemessen 
zu berücksichtigen und den Weg nun endgültig 
freizumachen. Auf der Ministerpräsidentenkonferenz 
im Juni muss jetzt ein verbindlicher Beschluss 
gefasst werden. Bund und Länder müssen Klarheit 
haben, damit wir die Voraussetzungen für die 
Weichenstellung in Richtung Zukunft schaffen kön-
nen. Wir brauchen die drei Pakte jetzt!  

Swen Schulz (Spandau) (SPD):  
Die Politik für die Wissenschaft, die Hochschulen 

und die Studierenden in Deutschland gehört 
zweifellos zu den Prunkstücken der Großen 
Koalition. Natürlich hat die Opposition immer etwas 
zu kritisieren, das ist vollkommen in Ordnung. Und 
es gibt ja durchaus auch Entscheidungen, die wir 
von der SPD anders getroffen hätten, wenn wir nicht 
auf unsere Koalitionspartner Rücksicht hätten 
nehmen müssen. Aber wir sagen selbstbewusst: 
Diese Koalition hat, angetrieben durch die SPD, viel 
erreicht, etwa deutliche Verbesserungen beim 
BAföG, die Fortsetzung der Exzellenzinitiative und 
den Pakt für Forschung und Innovation. 

Nicht zuletzt der Hochschulpakt gehört in diese 
Reihe der starken Maßnahmen. Zunächst möchte 
ich – gerade auch angesichts der aktuellen Debatte 
über eine zweite Föderalismusreform – festhalten, 
dass es ohne den beharrlichen Einsatz der SPD die 
verfassungsrechtliche Möglichkeit der Kooperation 
von Bund und Ländern zugunsten der Hochschulen 
gar nicht gegeben hätte. Kaum hatten wir das gegen 
den Widerstand von CDU/CSU und Bundesländern 
durchgeboxt, begannen die Gegner der Kooperation 
eifrig mit den Verhandlungen. Das Tempo der 
Anpassungsfähigkeit war atemraubend, aber erfreu-
lich. 

Wir haben in den Beratungen darauf gedrungen, 
dass mehr und besser finanzierte Studienplätze 
geschaffen werden. Da sind bei Weitem nicht alle 
Wünsche erfüllt worden. Doch mit dem von den 
Wissenschaftsministern vereinbarten Hochschulpakt 
II kommen wir wirklich einen ordentlichen Schritt 
weiter. Wir erreichen den Ausbau von 275 000 
zusätzlichen Plätzen für Studienanfänger bis zum 
Jahr 2015 und finanzieren sie besser. Das ist schon 
ein starkes Wort! Gemeinsam mit den ebenfalls 
vereinbarten Fortschreibungen der 
Exzellenzinitiative und des Paktes für Forschung 
und Innovation kommen wir bis zum Jahr 2019 auf 
zusätzliche Investitionen in Hochschulen und 
Wissenschaft von etwa 18 Milliarden Euro! Das 
heißt: falls der Beschluss der Wissenschaftsminister 
tatsächlich umgesetzt wird. Leider wird das von den 
Finanz ministern infrage gestellt. Nun gab es 
öffentliche Äußerungen von Vertretern unseres 
Koalitionspartners CDU/ CSU. Sie warfen 
Bundesfinanzminister Peer Steinbrück vor, er würde 

die Beschlüsse der Wissenschaftsminister 
blockieren. Er dürfe nicht kneifen und die SPD nicht 
parteipolitisch taktieren, sie müsse einlenken und 
bekennen. Also, ich bin ja ein eher ruhiger Vertreter. 
Aber da fällt mir die Ruhe doch mal etwas schwer. 
Das ist schlichtweg eine Frechheit! Wenn hier 
jemand parteipolitisch agiert, dann ist es an dieser 
Stelle die CDU/CSU! Denn die 
Finanzministerkonferenz der Länder hat mehrheitlich 
beschlossen, den Vorschlag der 
Wissenschaftsminister unter den Haushaltsvorbehalt 
zu stellen. Für die Wissenschaft haben fünf Länder 
gestimmt, nämlich die SPD-geführten Bremen, 
Rheinland-Pfalz, Mecklenburg-Vorpommern und 
Brandenburg sowie das CDU-geführte Sachsen-
Anhalt mit dem SPD-Finanzminister Bullerjahn. 
Dagegen eine breite Phalanx von Ländern mit CDU-
Ministerpräsidenten. Will hier noch jemand, der im 
Glashaus sitzt, mit Steinen werfen? 

Das mit dem Glashaus gilt übrigens auch für alle 
Oppositionsfraktionen im Bundestag. Hier sind alle 
mit im Boot: die FDP etwa mit ihrer 
Regierungsbeteiligung an Nordrhein-Westfalen, das 
sich ebenso gegen die Wissenschaft gestellt hat wie 
das von Bündnis 90/Die Grünen mitregierte 
Hamburg. Selbst die Linke darf ebenso wie die SPD 
vor der eigenen Haustür kehren: Das rot-rote Berlin 
hat sich kraftvoll enthalten. Wir sollten die Steine 
fallen lassen und lieber am gleichen Strang ziehen. 

Lassen Sie mich noch kurz auf die Begründung 
des Beschlusses der Finanzminister eingehen. Sie 
verweisen nämlich auf die Strategiegruppe von 
Bund und Ländern zur Umsetzung der Beschlüsse 
des Qualifizierungsgipfels. Die müssten doch 
zunächst mal einen Umsetzungs plan vorlegen. In 
der Tat interessiert uns: Was ist mit dieser Gruppe? 
Hat sie die Arbeit schon aufgenommen? Was 
passiert da? Wie gedenken Bund und Länder das  
anspruchsvolle Ziel, ab dem Jahr 2015 10 Prozent 
des Bruttoinlandsproduktes für Bildung und 
Forschung aufzuwenden, umzusetzen? Liebe Leute 
in den Regierungen, legt mal einen Gang zu, sonst 
ist wirklich außer Spesen nichts gewesen beim ach 
so großartigen Bildungsgipfel der Kanzlerin. 

Allerdings ist das Fehlen eines 
Umsetzungsplanes natürlich keine Begründung für 
die Blockade zusätzlicher Investitionen in 
Wissenschaft und Forschung. Im Gegenteil sind 
diese Schritte jetzt verbindlich zu gehen, damit wir 
vorankommen bei der Erreichung der Ziele! 

Darüber hinaus beziehen sich die Finanzminister 
auf die Lasten der Konjunkturkrise. Aber wenn es 
eine Situation gibt, in der in die Zukunft investiert 
werden muss, dann ist es doch die heutige! Wie 
wollen wir denn bitte schön krisenfester werden, 
wenn wir nicht die Basis unserer Volkswirtschaft, 
nämlich die Bildung, Ausbildung und Wissenschaft 
der Menschen verbessern? 

Außerdem – und das ist wirklich bemerkenswert – 
führen die Finanzminister die Föderalismusreform II 




